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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2023/NK/022
öffentlich
21.02.2023
Herr R. Jennerjahn
Frau S.-C. Hirsch

Beschluss über die Billigung und Öffentlichkeitsbeteiligung des Entwurfes der 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 "Wohnhaus an 
der Reeperbahn" der Peenestadt Neukalen
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 02.03.2023 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Der anliegende Planentwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
12 „Wohnhaus an der Reeperbahn“ der Peenestadt Neukalen (Stand Januar 2023) 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) mit  
Begründung einschließlich Umweltbericht mit Anhängen sowie der Entwurf des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes werden in der vorliegenden Fassung gebilligt. 

Es wird beschlossen den Entwurf des vorhabenbezogen Bebauungsplanes Nr. 12 der 
Peenestadt Neukalen einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und den Entwurf des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes während der Dienst- und Öffnungszeiten im Rathaus 
der Stadt Malchin öffentlich auszulegen. Außerdem sind bereits vorliegende wesentliche 
umweltbezogene Stellungnahmen mit auszulegen.   
 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu beteiligen. Außerdem sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB die 
Nachbargemeinden zu beteiligen.  

Der Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. Außerdem sind gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB der Inhalt der 
ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen 
zusätzlich in das Internet (www.malchin.de) einzustellen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V
§§ 2 – 4a Baugesetzbuch (BauGB)
 
Mit Beschluss vom 25.02.2021 hat die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 12 „Wohnhaus an der Reeperbahn“ 
beschlossen. Nach den durchgeführten frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB erfolgte die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Hinweise und Anregungen.
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht sowie der wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und die beteiligten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. 
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
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Belange zum Planentwurf einzuholen, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann. 

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt Neukalen entstehen keine Kosten. Die Durchführung und Finanzierung des 
Vorhabens obliegt dem Vorhabenträger.

Anlagen:
Planzeichnung 
Vorhaben- und Erschließungsplan
Begründung
Umweltbericht 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Artenschutzrechtliches Gutachten


